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PRÄAMBEL 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprach-

formen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gel-

ten gleichermassen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle 

Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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1. EINLEITUNG 

1.1 AUSGANGSLAGE 

Das Bearbeitungsgebiet im Dorfkern gehört zu den ältesten Siedlungsteilen von Stans-

stad. Von Stans her fliesst der Mühlebach durch Stansstad und mündet beim Schnitzer-

turm in den Vierwaldstättersee. In der Nähe liegt das beliebte Strandbad. 

Die Gemeinde Stansstad ist Eigentümerin mehrerer Grundstücke im Dorfzentrum. Auf den 

gemeindeeigenen Grundstücken Nr. 10 befindet sich heute das Gemeindehaus, auf den 

Grundstücken Nrn. 716 und 802 der Werkhof und die Feuerwehr. Die Nutzungen Werkhof 

und Feuerwehr sind neu ausserhalb des Dorfzentrums erstellt worden. Zwischen den 

Grundstücken Nrn. 716 und 802 liegt das Grundstück Nr. 521 mit der Trafostation des 

EWN. 

Im Projektperimeter (Grundstücke Nrn. 521, 716 und 802) soll ein neues generationen-

übergreifendes Wohnungsangebot mit hohem Anteil an Familienwohnungen und allenfalls 

eine Gemeindeverwaltung im Zentrum von Stansstad entstehen. Das Grundstück Nr. 10 

liegt nicht im Projektperimeter. 

 

1.2 ZIELE 

Die Gemeinde möchte im Zentrum von Stansstad ein generationenübergreifendes Woh-

nungsangebot mit hohem Anteil an Familienwohnungen anbieten. In diesem Zusammen-

hang ist die Erstellung von gemeinnützigem Wohnungsbau durch Wohnbaugenossen-

schaften oder durch andere gemeinnützige Bauträger vorgesehen. Um das Ziel von zahl-

barem Wohnen zu erreichen, sind kompakte und innovative Wohnungsgrundrisse zu ent-

wickeln. 

Weiter ist der Ersatz des Gemeindehauses durch eine zeitgemässe Gemeindeverwaltung 

an einer repräsentativen Lage geplant. Alternativ (abhängig von weiteren Entscheiden der 

Gemeinde zum Standort der neuen Gemeindeverwaltung) werden die zu projektierenden 

Büroflächen ggf. als private Büros erstellt und genutzt; die Grundrisse der Gemeindever-

waltung müssen demnach die nötige Flexibilität aufweisen, dass auch eine andere Bü-

ronutzung möglich ist. 

Mit einem anonymen, einstufigen ortsbaulichen Wettbewerb im offenen Verfahren war 

eine Varianz an Lösungsmöglichkeiten für die Neubauten aufzuzeigen. 
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Zusammengefasst gelten folgende Zielsetzungen für die zukünftige Bebauung: 

- Generationenübergreifende Siedlung mit hohem Anteil an Familienwohnungen 

- Repräsentative Gemeindeverwaltung mit vorgegebenem Raumprogramm entlang 

der Dorfstrasse 

- Alternativ werden die zu projektierenden Flächen der Gemeindeverwaltung als pri-

vate Gewerbe erstellt (Büro, Praxis, etc.) 

- Gemeinsame unterirdische Parkierung mit einer möglichst hohen Anzahl an Park-

plätzen in einem Untergeschoss mit Option für spätere Anschlussmöglichkeit der 

Parzelle Nr. 57 

- Grundsätzlich wird eine gute soziale und altersmässige Durchmischung der Sied-

lung angestrebt, die Raum für jung und alt sowie verschiedene Einkommens-

schichten und Lebensformen bietet. 

- Qualitativ hochwertige, natürliche und klimaökologisch wertvolle Umgebungsge-

staltung mit hoher Aufenthaltsqualität 

- Gewährleistung der Wegrechte und Zufahrten. 
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2. RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 AREALSTATISTIK UND PERIMETER 

Bei den gemeindeeigenen Grundstücken handelt es sich um die Grundstücke Nr. 716 

und 802. Die beiden Grundstücke sollen nach Abschluss des ortsbaulichen Wettbewerbs 

im Baurecht vergeben werden. Auch das Grundstück Nr. 521 des kantonalen Elektrizi-

tätswerks Nidwalden wird in das Projekt miteinbezogen. Die folgenden Grundstücke lie-

gen im Projektperimeter (gelb): 

Eigentümerschaft Grundstück Nr. Fläche Grundstückfläche total 

Politische Gemeinde 

Stansstad 

716 704 m2 2'728 m2 

802 2’024 m2 

Kantonales Elektrizitäts-

werk Nidwalden 
521  53 m2 

 53 m2 

Total   2‘781 m2 

 

Abb. Grundbuchplan mit Projektperimeter 
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2.2 GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung der Gemeinde Stansstad ist in Bearbeitung. Für 
das vorliegende Verfahren wird auch mit der neuen Nutzungsplanung der rechtsgültige 
Bebauungsplan Dorfkern massgebend sein; dieser hat weiterhin Beständigkeit. 

 

2.3 BEBAUUNGSPLAN DORFKERN 

Ausschnitt rechtsgültiger Bebauungsplan Dorfkern, von 2011, mit Bearbeitungsgebiet 
 

Alle betroffenen Baufelder liegen im Bebauungsplangebiet Dorfkern. Der Bebauungsplan 

ist in die Kernzonen A und B, die Kurzone und Zone für öffentliche Bereiche gegliedert. 

Der Perimeter des Wettbewerbs betrifft die Kernzonen A und B, genauer A2 (kleiner Teil 

von Grundstück Nr. 802) und zum Grossteil B1, deren Zonenbestimmungen nachfolgend 

detaillierter beschrieben werden. 

 

Zonenbestimmungen 

Kernzone A2 

- Die Kernzone A dient der kleinmassstäblichen Erscheinung. Bestehende Gebäude 
können erneuert und umgebaut werden. Zulässig sind Wohnungen, Geschäfte, Büros, 
Gastgewerbebetriebe sowie nicht oder nur mässig störende Kleingewerbe. 

- Bauweise offen 

- 2-3-geschossige Gebäude 
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- Gebäudehöhe gemäss Skizze: 

 

         

 

 

 

 

 

-  

- Das Kellergeschoss darf höchstens auf die Kote wie Bauten mit erhöhtem Schaden-
potenzial bzw. mit Sonderrisiken gemäss Art. 35 Abs. 1 BZR in Erscheinung treten. 

- Gebäudelänge max. 15 m 

- Keine vorstehenden Baukörper (z.B. Balkone, Veranden, Erker, etc.) 

- Bei Hauptgebäuden sind Sattel- und Krüppelwalmdächer mit beidseitig gleichgeneig-
ten Dachflächen von wenigstens 30° und höchstens 45° erlaubt. 

- Die Dachfirstrichtung in A2 wird giebelständig zum Dorfplatz festgelegt. 

- Dachaufbauten sind nicht erwünscht, können jedoch insgesamt bis 30% oder, sofern 
mindestens zwei Gauben erstellt werden bis 60% der Fassadenlänge des obersten 
Geschosses zugestanden werden. 

- Lukarnen dürfen die Trauf- und die Firstlinie nicht durchbrechen. 

- Dachfenster und Sonnenenergieanlagen sind bei optimaler Eingliederung in die Dach-
fläche erlaubt. 

 

Kernzone B1 

- Die Kernzone B ist für Wohn- und Geschäftsbauten bestimmt. Nicht oder nur mässig 
störende Gewerbebetriebe sind gestattet. Der Mindestanteil an Wohnungen beträgt 
40%, er darf bis 100% hoch sein. 

- Bauweise offen 

- Gebäudehöhe bis Oberkante Dach 13 m ab gewachsenem Terrain 

- Gebäudelänge 30 m 

- Keine vorstehenden Baukörper (z.B. Balkone, Veranden, Erker, etc.) 

- Die Silhouette der Bauten muss strassenseitig geschlossen in Erscheinung treten. 

- Erlaubt ist ein einfacher Kubus. Rücksprünge sind gestattet, wenn der Kubus optisch 
erhalten bleibt. 

- Strassenseitige Anschüttungen sind nicht erlaubt. 

Zwischen den Grundstücken 521, 716 und 802 kann von gegenseitigen Grenzbaurechten 

ausgegangen werden. Es kann grenzübergreifend geplant werden. Gegenüber den um-

liegenden Grundstücken ist der ordentliche Grenzabstand einzuhalten. 
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2.4 ISOS UND DENKMALPFLEGE 

Die betroffenen Grundstücke liegen alle im historischen Ortskern Stansstad. Dem histori-

schen Siedlungsgefüge mit seinen Bauten, Gassen und Plätzen war in der Planung Rech-

nung zu tragen. 

Stansstad ist ein ISOS-Ortsbild regionaler Bedeutung. Die Inventareinträge sind mit dem 

genehmigten Bebauungsplan erfüllt. 

 

2.5 ERSCHLIESSUNG UND PARKIERUNG 

An der Dorfstrasse unmittelbar beim Schulhaus besteht eine Postautohaltestelle (Linie 

321). Diese bleibt unverändert. 

Die gemeinsame Einstellhalle mit einer Zufahrt muss auf der Parzelle GB Nr. 716 ab der 

Dorfstrasse realisiert werden. Eine Erschliessung der neuen Einstellhalle über die Bahn-

hofstrasse ist aufgrund der Werkleitungsführungen sowie der bestehenden Dienstbarkei-

ten und Baulinien nicht möglich. 

Die Anzahl der zu erstellenden Parkplätze richtet sich grundsätzlich nach der Bauverord-

nung des Kantons Nidwalden. Eine Reduktion der Parkplätze gegenüber dem Normbe-

darf liegt im Ermessen des Gemeinderats und ist denkbar. 

Die Parkierung für Autos muss grundsätzlich in einer Tiefgarage erfolgen. 

Der Gemeinderat kann Reduktionen der erforderlichen Pflicht-Parkplätze zulassen bzw. 

verlangen. 

Aussenparkplätze sind als Kurzzeit-Parkplätze erlaubt, sollten sich jedoch auf ein Mini-

mum beschränken. 

Für betriebseigene Fahrzeuge sind zusätzliche Abstellplätze zu erstellen. 

Für Motorräder und Roller sind an geeigneter Stelle in der Einstellhalle ausreichend Ab-

stellplätze bereitzustellen. Die Anzahl dieser Abstellplätze beträgt mindestens 10 % des 

Normalbedarfs an Abstellplätzen für Personenwagen (MIV). 

Es sind genügend sichere, überdachte und leicht zugängliche Veloparkierungsanlagen zu 

planen. 

In Mehrfamilienhäusern sind in der Nähe des Hauseinganges genügend grosse, leicht und 

sicher zugängliche Abstellplätze für Kinderwagen und fahrzeugähnliche Geräte zu erstel-

len. Idealerweise wird für Kinderwagen und FäGs je ein separater Raum ausgewiesen. 
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2.6 SPIELPLÄTZE UND FREIZEITANLAGEN 

Bei Gebäuden und Überbauungen mit vier und mehr Wohnungen sind auf privatem Grund 

besonnte und nach Möglichkeit abseits vom Verkehr liegende Spielplätze oder andere 

Freizeitanlagen in den Ausmassen von mindestens 10 Prozent der gesamten Bruttoge-

schossfläche zu erstellen und zu unterhalten. Es sind gemeinsame, mehreren Bauten die-

nende Spielplätze oder Freizeitanlagen zu erstellen. 

 

2.7 ORTSKLIMA UND ÖKOLOGIE 

Den Aspekten des Siedlungsklimas ist Rechnung zu tragen. Zunehmende und langanhal-

tende Trockenheit im Sommer führt zu starker Bodenaustrocknung und Wasserknappheit 

für Bäume und reduziert die kühlende Wirkung des Grüns und der unversiegelten Böden 

durch Transpiration und Wasserverdunstung erheblich. 

Die Bepflanzung ist in Zusammenhang mit dem «Stadtklima» (Beschattung, Mikroklima), 

der ökologischen Vernetzung und der Aufenthaltsqualität ein zentrales Thema.  

Die Tiefgarage ist so auszugestalten, dass ein langfristiger Bestand an grosskronigen 

Laubbäumen sichergestellt werden kann, welche zur Hitzereduktion beitragen können. 

Die Ausgestaltung der Wege ist, wo immer sinnvoll, mit versickerungsfähigen Belägen 

vorzusehen. 

 

2.8 HINDERNISFREIES BAUEN 

Das behindertengerechte Bauen richtet sich nach dem Behinderten-Gleichstellungsge-

setz des Bundes BehiG und dessen Ausführungsvorschriften sowie nach den Bestim-

mungen des kantonalen Rechts. Alle Anlagen und Bauten sind nach der Norm sia 500 

(Ausgabe 2009 oder aktueller) zu erstellen: Erschliessungswege, Zirkulationsflächen, Lifte 

und Zugänge sind behindertengerecht zu erstellen. 

 

2.9 HYDROGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE 

Erkenntnisse bezüglich Baugrund, hydrogeologischen Verhältnissen, geothermische Wär-

menutzung, Naturgefahren, Oberflächenabfluss, Fundation und Gewässerschutz sind zu 

berücksichtigen. 
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2.10 GRUNDWASSER 

Der Grundwasserspiegel liegt mit ca. 435 m ü. M. knapp unter dem Terrain und ist relativ 

hoch. Es bestehen Grundwasserströme in zwei Kammern und ein sehr hoher Grundwas-

serspiegel. Aus diesen Gründen ist von einem einzigen Untergeschoss mit Kellern und 

Parkierungsanlagen auszugehen. Für die Fundierung der Bauwerke sind Pfählungen vor-

zusehen. 

 

2.11 NATURGEFAHREN 

Das Gebiet liegt in der Gefahrenzone 2. Die Gefahrenzone 2 bezeichnet die Gebiete mit 

mittlerer Gefährdung. Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, dass das Schutzziel durch 

eine optimale Standortwahl, die konzeptionelle Gestaltung sowie geeignete bauliche Mas-

snahmen unter Wahrung der Verhältnismässigkeit erreicht wird. Der Einflussbereich des 

Sees sowie die Gefährdung durch die Wildbäche sind bei der weiteren Planung zu be-

rücksichtigen. 

 

2.12 LÄRMSCHUTZ 

Die Lärmschutzanforderungen für die Kernzone A2 und B1 mit einer Empfindlichkeitsstufe 

ES III sind einzuhalten. 

 

2.13 BRANDSCHUTZ 

Bauten und Anlagen müssen für den raschen zweckmässigen Einsatz der Feuerwehr je-

derzeit zugänglich sein. Diesbezüglich sind die Bewegungs- und Stellflächen der Ret-

tungsfahrzeuge zu berücksichtigen. 

 

2.14 ENERGIEANFORDERUNGEN 

Das neue Energiegesetz des Kantons Nidwalden trat am 1. November 2021 in Kraft. Mit 
dem neuen Energiegesetz setzt der Kanton Nidwalden die Energiestrategie 2050 und die 
Mustervorschriften der Kantone um. Für den Wettbewerb war davon auszugehen, dass 
die neuen Gebäude an den bestehenden Wärmeverbund angeschlossen werden. 
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2.15 DIENSTBARKEITEN UND GRUNDLASTEN 

Die bestehenden Dienstbarkeiten und Grundlasten bei den Grundstücken im Perimeter 

des Wettbewerbs sind zu bewahren; es handelt sich insbesondere um Weg-, Erschlies-

sungsrechte und Durchleitungsrechte. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei den Weg-

rechten zu Gunsten der Grundstücke Nrn. 13, 14 und 57 (zu Lasten des Grundstücks Nr. 

802) zu schenken. Bestehende auf ein bestimmtes Bauteil (wie ein Vordach) definierte 

Näher- oder Grenzbaurechte sind für neue Bauten und Anlagen nicht mehr gültig. 

Zwischen den Grundstücken innerhalb des Projektperimeters darf grenzübergreifend ge-

plant werden. Zu den umliegenden Grundstücken ist der ordentliche Grenzabstand ein-

zuhalten. 
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3. AUFGABENSTELLUNG 

3.1 GRUNDSÄTZE 

Im Projektperimeter war ein Angebot an neuen generationenübergreifenden Wohnnutzun-

gen mit einem hohen Anteil an Familienwohnungen sowie ein neuer Standort für die Ge-

meindeverwaltung von Stansstad zu entwickeln. 

Es war unter dem Vorbehalt einer guten, städtebaulichen Gesamtlösung und angemessen 

dimensionierten Freiräumen von hoher Aufenthaltsqualität eine möglichst hohe bauliche 

Dichte anzustreben; die erstrebenswerte, bauliche Dichte, die Ausdehnung und eine hohe 

Qualität der Aussenräume waren insgesamt in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen. 

Die Vorgaben aus dem rechtsgültigen Bebauungsplan Dorfkern Stansstad waren für den 

ortsbaulichen Wettbewerb verbindlich einzuhalten. 

Im Vorfeld des Wettbewerbs war mit einer Machbarkeitsstudie überprüft worden, welche 

Bebauungsdichte im Projektperimeter als Zielwert als angemessen und erträglich für die 

weitere Entwicklung gilt. 

 

3.2 ARCHITEKTUR UND GESTALTUNG 

Bauten sollen sich in den bedeutenden Ortskontext einfügen, sie können auch in einer 

zeitgemässen Architektursprache erscheinen, in Abstimmung mit den Vorgaben des Be-

bauungsplans. 

 

3.3 ETAPPIERUNG 

Es war aufzuzeigen, wie die Realisierung der Bauten und Anlagen zeitlich und organisato-

risch aufeinander und mit der bestehenden Umgebung und den Absichten der Grundei-

gentümerschaften abzustimmen ist. 

 

3.4 RAUMPROGRAMM GEMEINDEVERWALTUNG 

Im Projektperimeter war eine neue Gemeindeverwaltung (als Ersatz für die bestehende 

Nutzung auf dem Grundstück Nr. 10) zu prüfen. 
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Falls die Gemeindeverwaltung doch nicht in diesem Perimeter realisiert wird, sondern am 

heutigen Standort bestehen bleibt, muss dasselbe Flächenangebot für Gewerbe (Büros, 

Praxis, etc.) genutzt werden können. Das heutige Gemeindehaus würde in dieser Variante 

zu einem späteren Zeitpunkt umgenutzt oder zurückgebaut und durch einen Neubau er-

setzt werden. 

Für den Ersatzneubau des Gemeindehauses war im Wettbewerbsverfahren ein Raumbe-

darf von total 478 m2 Nutzfläche gemäss sia 416 zu berücksichtigen. Das Raumprogramm 

umfasste einen Kundenschalter, einen Diskretschalter, 3 Sitzungszimmer, Büros/Arbeits-

plätze, Archive und technische Räume. 

 

3.5 GENERATIONENÜBERGREIFENDE WOHNUNGEN 

Es ist das Ziel ein breites Mietwohnungsangebot zu bauen welches für alle Generationen 

von Nutzern und Bewohnern attraktiv ist. Damit soll in Zukunft ein lebendiges und vielfäl-

tiges Quartier entstehen. 

Da verschiedene Wohn- bzw. Familienformen angesprochen werden sollen, waren unter-

schiedliche Wohnungen mit kompakten und innovativen Grundrissen zu planen, welche 

einen günstigen Mietzins ermöglichen. 

Der Wohnungsmix und die anzustrebenden Nutzflächen waren als Zielwert wie folgt defi-

niert: 

Anzahl Zimmer  Anteil                      NF sia 416 

2½ Zimmer    variable Anteile                          60 - 65 m2 

3½ Zimmer    30 - 35 %                           75 - 85 m2 

4½ Zimmer    35 – 50 %                         95 – 105 m2 

5½ Zimmer    20 – 30 %                       115 – 125 m2 

Total          100 % 

 

Private Aussenräume 

Pro Wohneinheit war mind. eine Loggia anzubieten, ein Gartensitzplatz war wo möglich 

zu prüfen. Für die Gestaltung dieser privaten Aussenräume waren die typologischen Ei-

genheiten der Kernzone und die Auflagen des Bebauungsplans zu berücksichtigen. 
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3.6 ERDGESCHOSS-NUTZUNGEN 

Für die Erdgeschossnutzungen der neuen Bauten waren auch kreative Ideen willkommen, 

welche dazu beitragen, das Zusammenleben verschiedener Generationen zu ermögli-

chen, das Quartier zu beleben und Raum für Begegnungen zu schaffen. Die Teams waren 

angehalten in ihrem Beitrag mögliche Erdgeschossnutzungen zu definieren, wie z.B Ge-

meinschaftsräume, zusätzliche Miet-Zimmer, multifunktionale und flexible Räume, Ateliers 

oder Wohnateliers (auch mehrgeschossig), Gewerbeflächen, Waschküchen als Treff-

punkt, reine Wohnnutzungen mit Zugängen in die Aussenbereiche, Loggias mit Pri-

vatsphäre, welche den Kontakt zu Nachbarn ermöglichen. 

 

3.7 FREIRÄUME UND BEPFLANZUNG 

Der Qualität der Aussenräume ist eine hohe Bedeutung zuzumessen. 

Für das Gemeindehaus ist ein angemessener Vorbereich zu Gunsten einer guten Adress-

bildung zu realisieren. Es sind öffentlich nutzbare kleine Plätze, Begegnungsbereiche und 

Wegverbindungen / Gassen vorzusehen resp. bestehende Wegverbindungen weiterzu-

führen. Für die Erdgeschosse müssen kleinere, private oder gemeinschaftliche Vorberei-

che und Vorgärten zu den Wohnungen oder den Geschäftsnutzungen vorgesehen wer-

den. Der Aussenraum ist zusammenhängend, spielfreundlich und mit einer hohen Aufent-

haltsqualität auszugestalten. Bei Spielplätzen sind Spielangebote für unterschiedliche Al-

tersgruppen zu planen. 

Es sollen Bäume und Sträucher standortgerechte und einheimische Arten gepflanzt wer-

den. Entlang von Strassen sollen Bäume vorgesehen werden, die über eine gute Hitze- 

sowie Salzverträglichkeit verfügen. Die Erdüberdeckung, insbesondere über der Einstell-

halle, ist auf die Bäume und deren Wurzelverhalten abzustimmen. 

 

3.8 ERSCHLIESSUNG 

Erschliessung MIV 

Die Einstellhalleneinfahrt wird von der Dorfstrasse auf dem Grundstück Nr. 716 erfolgen. 

Eine Erschliessung über die Grundstücke Nrn. 16 (Oberstufenschulhaus) oder 57 war 

nicht erwünscht. Für das Grundstück Nr. 13 besteht ein Erschliessungsrecht ab der Bahn-

hofstrasse über das Grundstück Nr. 802. Die Zufahrt zu den bestehenden Autoparkplät-

zen ist zu erhalten. Für Anlieferungen und Notfälle sind Zufahrten ab der Bahnhofstrasse 

und ab der Dorfstrasse möglich. 
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Durchwegung für Fussgänger 

Es waren öffentliche Fusswegverbindungen durch das Areal in einem feinmaschigen und 

durchlässigen Wegnetz vorzusehen. Anschlusspunkte waren auf das übergeordnete Netz 

abzustimmen. Für Fusswegverbindungen waren Sicherheitsaspekte, Sichtbezüge und 

eine gute Auffindbarkeit und Orientierung zu gewährleisten. Die bestehende Fusswegver-

bindung von der Bahnhofstrasse zum Oberstufenschulhaus war zu erhalten. 

 

3.9 PARKIERUNG 

MIV 

Insgesamt war im Wettbewerbsverfahren das Maximum an möglichen Parkplätzen aufzu-

zeigen, unter der Prämisse einer hochwertigen Freiraumgestaltung mit Bäumen. 

Sämtliche Parkplätze waren unterirdisch in einer Einstellhalle zu planen mit Ausnahme von 

wenigen Möglichkeiten zur Anlieferung und zur Abholung (Kurzzeit-Parkplätze). Aus öko-

nomischen und technischen Gründen (Grundwasserströme, Hochwasser) sollte nur 1 Un-

tergeschoss für eine gemeinsame Tiefgarage umgesetzt werden. 

Die Einstellhalle war über den ganzen Projektperimeter zu entwickeln. Es mussten zudem 

optionale Anschlussmöglichkeiten für die angrenzenden Grundstücke gegen Osten auf-

gezeigt werden. 

 

Zweiräder 

Von der geforderten Anzahl an Veloabstellplätzen waren ca. 15 % als offene Kurzzeitab-

stellplätze oberirdisch in der Nähe der Hauszugänge zu planen, während ca. 85 % als 

Langzeitabstellplätze in einem abschliessbaren Raum im Erdgeschoss oder Unterge-

schoss aufzuzeigen waren. Für Motorräder, Roller und dgl. war eine ausreichende Anzahl 

an Stellplätzen im Umfang von 10% der Autoparkplätze vorzusehen. 

 

3.10 ENTSORGUNG 

Für Kehricht und Grüngut war ein Normcontainer Unterflursystem mit einer Liftanlage zu 

planen. Für Karton und Papier sind oberirdische Normcontainer vorzusehen. Es waren 

ausreichende Zufahrtsmöglichkeiten und Manövrierräume für die Entsorgungsfahrzeuge 

vorzusehen. 
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3.11 TRAFOSTATION 

Die Trafostation des kantonalen Elektrizitätswerks Nidwalden (EWN) auf dem Grundstück 

Nr. 521 (Trafo 131.13) muss erhalten bleiben, bzw. es war ein neuer Standort ins Projekt 

zu integrieren. 

 

3.12 WERKLEITUNGEN 

An der Westgrenze des Planungsperimeters verläuft eine Kanalisations-Hauptleitung, wel-

che nicht verlegt werden soll. 

 

3.13 WIRTSCHAFTLICHKEIT UND NACHHALTIGKEIT 

Folgende Punkte mussten im Wettbewerbsverfahren besonders beachtet werden: 

- Materialisierung und Konstruktion bezüglich Ökologie und Nachhaltigkeit 

- Effiziente Lastabtragung 

- Effiziente Erschliessungslösungen 

- Gute Tageslichtversorgung der Hauptnutzräume 

- Sommerlicher Wärmeschutz 

- Durchlaufende vertikale Installationsschächte 
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4. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

4.1 AUFTRAGSVERHÄLTNIS 

Auftraggeberin 

Politische Gemeinde Stansstad 
Achereggstrasse 1 
6362 Stansstad 

vertreten durch: Gemeinderat Stansstad 

 

Verfahrensleitung 

ZEITRAUM Planungen AG 
Hirschmattstrasse 25 
6003 Luzern 
vertreten durch: Daniel Stalder, Patrick Bachmann 

 

4.2 VERFAHREN 

Das qualitative Konkurrenzverfahren wurde als einstufiger, anonymer ortsbaulicher 

Wettbewerb im offenen Verfahren gemäss der Ordnung sia 142 (2009) durchgeführt. 

Den Mitgliedern des Preisgerichts kam im Verfahren die Aufgabe zu, den Prozess aus 

Sicht der Fachexpertinnen und Fachexperten, Nutzerinnen und Nutzer und der Auftrag-

geberin zu begleiten, die Ergebnisse zu beurteilen und Empfehlungen für die Weiterbear-

beitung zu verfassen. 

Das Verfahren erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Der Gemeinderat Stansstad hatte das Programm zum Wettbewerb genehmigt. 

Das Verfahren war dem öffentlichen Beschaffungsrecht unterstellt und damit den Regeln 

des GATT/WTO-Übereinkommens und der Interkantonalen Vereinbarung über das öffent-

liche Beschaffungswesen (IVöB). Es gelten das Gesetz über das öffentliche Beschaffungs-

wesen (Submissionsgesetz, SubmG) vom 7. Februar 2001 (Stand 1. Januar 2016) und 

die Vollzugsverordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (Submissionsverord-

nung) des Kantons Nidwalden NG 612.11 vom 6. Juli 2004 (Stand 1. Januar 2011). Es 

gilt die Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe sia 142, Ausgabe 2009, sub-

sidiär zu den Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen. 
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Die Ausschreibung des Wettbewerbs erfolgte im Amtsblatt des Kantons Nidwalden und 

über simap.ch. Gegen diese Ausschreibung konnte innert 10 Tagen, von der Veröffentli-

chung im Amtsblatt Nidwalden angerechnet, beim Verwaltungsgericht schriftlich Rekurs 

eingereicht werden. Es ging kein Rekurs gegen die Ausschreibung ein. 

 

4.3 TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND BEDINGUNGEN 

Zugelassen zum Wettbewerbsverfahren waren Teams bestehend aus einem Architektur-

büro (Federführung) und einem Büro für Landschaftsarchitektur. 

Eine Arbeitsgemeinschaft ARGE von zwei Architekturbüros in Zusammenarbeit mit einem 

Büro für Landschaftsarchitektur war möglich. Büros für Landschaftsarchitektur durften in 

maximal zwei Teams mitarbeiten. 

Die Zusammensetzung des Teams lag in der Verantwortung des federführenden Archi-

tekturbüros. Es war ihm freigestellt weitere Fachplaner oder beratende Spezialisten bei-

zuziehen. Eine Pflicht zur Beauftragung von freiwillig beigezogenen Fachplanern und Spe-

zialisten durch die Auftragnehmerin (Baurechtsnehmerin) gibt es nicht. 

Zur Teilnahme berechtigt waren Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der An-

meldung kumulativ folgende Eignungskriterien erfüllten: 

- Wohn- oder Geschäftssitz aller Inhaber der teilnehmenden Büros in der Schweiz 

oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffent-

liche Beschaffungswesen, soweit der Staat Gegenrecht gewährt, sofern sie ge-

mäss den Bestimmungen ihres Geschäftssitzes zur Berufsausübung zugelassen 

sind (in der Schweiz Hochschuldiplom oder Fachhochschuldiplom bzw. HTL-

Diplom oder Eintrag im Reg A oder B). Als Stichtag für den Nachweis des Wohn- 

oder des Geschäftssitzes gilt der 1. Januar 2022. 

- Bewerbende aus dem Ausland mussten die entsprechende Anerkennung nach 

dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) bei der An-

meldung beilegen (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home.html). 

- Es durfte kein Abhängigkeitsverhältnis zur Auftraggeberin oder zu Mitgliedern des 

Preisgerichts (gemäss Wegleitung sia zu Befangenheit und Ausstandsgründe) 

bestehen. 

 

4.4 ENTSCHÄDIGUNG UND PREISE 

Für Preise und für Ankäufe standen dem Preisgericht insgesamt eine Preissumme von  

80'000 CHF exkl. MwSt. zur Verfügung. 
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Es waren 5 bis maximal 8 Preise zu vergeben. Eine feste Entschädigung wurde nicht aus-

gerichtet. 

Das Preisgericht konnte Ankäufe rangieren und den Wettbewerbsbeitrag im ersten Rang 

auch zur Weiterbearbeitung empfehlen. 

 

4.5 VERGABE IM BAURECHT 

Die Politische Gemeinde Stansstad beabsichtigt ihre Grundstücke 716 und 802 (mit dem 

Grundstück Nr. 521 des EWN) im Baurecht an eine Baurechtsnehmerin abzugeben. Die 

Baurechtsnehmerin wird nach Abschluss des Wettbewerbs durch den Gemeinderat von 

Stansstad bestimmt. Der Baurechtsnehmerin werden die Pflichten aus dem Wettbewerb 

mit den Empfehlungen zur Weiterbearbeitung übertragen. 

 

4.6 WEITERBEARBEITUNG 

Es ist vorgesehen eines der Teams (Architekturbüro und Büro für Landschaftsarchitektur) 

mit der Weiterbearbeitung und Realisierung zu beauftragen. 

Der Folgeauftrag umfasst mindestens die folgenden Leistungen für den Architekten und 

den Landschaftsarchitekten: 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 

Ausschreibung, 51 Ausführungsplanung, 52 Gestalterische Leitung. 

Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, die Vorgaben aus diesem Programm zu erfüllen: 

Die Baurechtsnehmerin ist zur Vergabe der Weiterbearbeitung im Umfang von mindestens 

64.5% Teilleistungen gemäss der Ordnung sia 102 (Ausgabe 2014) und der Ordnung sia 

105 (Ausgabe 2014) verpflichtet. 

 

4.7 WEITERBEARBEITUNG NACH GRUNDSTÜCKEN 

Die Beauftragung der Weiterbearbeitung für die Grundstücke 716 und 802 erfolgt durch 

die zukünftige Baurechtsnehmerin. Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, die Vorgaben 

aus dem Wettbewerbsprogramm zu erfüllen. 

Das Grundstück Nr. 521 bleibt vorerst im Eigentum des Kantonalen Elektrizitätswerks 

Nidwalden. 
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4.8 PREISGERICHT 

Das Preisgericht setzte sich aus stimmberechtigten Mitgliedern des Fach- und des Sach-

preisgerichts und einem nicht stimmberechtigten Experten zusammen: 

Fachpreisgericht (4 Stimmen) 

- Monika Jauch-Stolz, Architektin ETH SIA, MMJS Architekten, Luzern (Vorsitz) 

- Franz Bucher, Architekt ETH SIA BSA, Lüscher Bucher Theiler Arch., Luzern 

- Gerold Kunz, Architekt ETH SIA BSA, Ebikon 

- Ramel Pfäffli, Landschaftsarchitektin FH BSLA, Atelier Oriri, Kehrsiten 

- Priska Jenni Jurt, Architektin FH SIA, Luzern (Ersatz) 

Sachpreisgericht (3 Stimmen) 

- Lisbeth Koch, Gemeinderätin Departement Liegenschaften Stansstad 

- Norbert Rohrer, Gemeinderat Departement Hochbau Stansstad 

- Eva Keiser, Gemeinderätin, Departement Finanzen Stansstad 

- Roger Deflorin, Leiter Bauamt Stansstad (Ersatz) 

Experten mit beratender Stimme 

- Sebastian Geisseler, Dr. des. Denkmalpfleger, Kanton Nidwalden 

Verfahrensbegleitung 
- Daniel Stalder, ZEITRAUM Planungen AG (PL, Moderation) 

- Patrick Bachmann, ZEITRAUM Planungen AG 

 

4.9 TERMINE 

Aufgaben  Termine 

Startveranstaltung mit Abgabe der Modellgrundlage  07.06.22 

Frageneingang  20.06.22 

Fragenbeantwortung  04.07.22 

Schlussabgabe  07.10.22 

Abgabe Modell  28.10.22 

Vorprüfung  Okt / Nov 22 

Schlussbeurteilung  Nov / Dez 22 
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5. BEURTEILUNG DER PROJEKTE 

5.1 BEURTEILUNGSKRITERIEN 

Das Preisgericht beurteilte die Projektbeiträge im Hinblick auf die Erfüllung der Zielsetzun-

gen bzw. bezüglich der Beurteilungskriterien. Die Beurteilungskriterien wurden vom Preis-

gericht in einer Gesamtwertung angewendet: 

Städtebau, Architektur, Freiraum und Gesellschaft  

- Städtebauliches Konzept mit Einordnung ins Ortsbild, Adressierung, Quartierver-
träglichkeit und Massstäblichkeit der Gesamtlösung 

- Begegnungs- und Aufenthaltsqualität sowie Atmosphäre der Freiräume 

- Übergänge und Vernetzung mit Umfeld (Strassen- und Quartierräume, Freiraum 
und Innenraum) 

Funktionalität und Marktfähigkeit der Wohnungen und Gewerbeflächen 

- Konzeptionelle und strukturelle Dauerhaftigkeit der Wohnungsgrundrisse 

- Erfüllung der Zielwerte von Wohnungsmix und Wohnungsgrössen 

- Kompaktheit der Grundrisse und räumlicher Qualität, Gebrauchswert, Flexibilität 
und Möblierbarkeit 

- Erfüllung der Funktionsabläufe einer öffentlichen Verwaltung und / oder von all-
gemeinen Büronutzungen 

- Gute Zugänglichkeit, Hindernisfreiheit 

- Qualität und Nutzbarkeit der privaten und öffentlichen Aussenräume 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

- Ausnützung des Flächenpotentials (maximal vertretbare bauliche Dichte) bei 
gleichzeitig hoher Nutzungs- und Aufenthaltsqualität  

- Umsetzung und Einhaltung Raumprogramm 

- Wirtschaftliche Baurealisation und Baukosten 

- Nachhaltigkeit (tiefe Betriebs- und Unterhaltskosten) 

 

5.2 EINGEGANGENE PROJEKTE 

Alle 17 Beiträge wurden bis am Freitag, 07. Oktober 2022 fristgerecht bei der Verfahrens-

leitung eingereicht. Die Nummerierung erfolgte nach dem Eingang der Projekte. Alle Mo-

delle wurden am Freitag, 28. Oktober 2022 fristgerecht bei der Gemeinde Stansstad ab-

gegeben. 
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5.3 VORPRÜFUNG I 

Die Vorprüfung der 17 eingereichten Projekte erfolgte nach den Grundsätzen der SIA-

Ordnung 142, den Anforderungen des Wettbewerbsprogramms und der Fragenbeant-

wortung. 

Alle Projekte wurden durch die Verfahrensbegleitung unter Beizug von Fachpersonen ei-

ner formalen und inhaltlichen, wertungsfreien Vorprüfung unterzogen und auf ihre Zulas-

sung zur Beurteilung und Preiserteilung geprüft.  

Es wurden verschiedene Verstösse wie zu geringe Grenzabstände und Überschreitungen 

von Gebäudelängen festgestellt. 

Die Ergebnisse der Vorprüfung sind in einem Vorprüfungsbericht dokumentiert. 

 

5.4 ERSTER BEURTEILUNGSTAG 

Das Preisgericht tagte am 14. November 2022 erstmals. 

Lisbeth Koch, Gemeinderätin Departement Liegenschaften Stansstad, und Monika 

Jauch-Stolz, Architektin ETH SIA, Vorsitzende des Preisgerichtes begrüssten das Preis-

gericht. 

Daniel Stalder von der ZEITRAUM Planungen AG informierte über den Ablauf des ersten 

Beurteilungstages und moderierte den Beurteilungstag. 

Das Preisgericht nahm Kenntnis von der Vorprüfung. Nach Prüfung der festgestellten 

Verstösse beschloss das Preisgericht, dem Antrag der Vorprüfung stattzugeben und alle 

Projekte zur Beurteilung zuzulassen. 

Unter Leitung des Fachpreisgerichts arbeitete sich das Gremium in mehreren Gruppen in 

die Projekte ein. In einer wertungsfreien Erläuterung wurden die Projekte anschliessend 

einzeln vorgestellt. Zusätzlich wurden die Vorprüfungsresultate für jedes Projekt verlesen. 

Die Verstösse der Projektbeiträge Nr. 2 «SOMOS», Nr. 6 «Sister Act», Nr. 8 «Millefeuille» 

und Nr. 14 «Dschungel» erachtete das Preisgericht als geringfügig. 

Die Verstösse der Projektbeiträge Nr. 1 «Nexus», Nr. 4 «Klaus», Nr. 10 «Drei Geometrien», 

Nr. 11 «Zwei Höfe, Ein Plätzchen», Nr. 12 «Grünhart», Nr. 15 «DIE DREI MUSKETIERE» 

und Nr. 17 «An der Depotgasse» wurden währenddessen als wesentlich hinsichtlich der 

einzuhaltenden Rahmenbedingungen (Baurecht) erachtet. Das Preisgericht beschloss 

nach eingehender Beratung, dass die als wesentlich beurteilten Verstösse keinen Aus-

schluss rechtfertigten, die Projekte aber von einer allfälligen Preiserteilung auszuschliessen 

wären. Alle Projekte wurden in der Folge zur Beurteilung zugelassen. 
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In einem ersten Beurteilungsrundgang wurden sechs Beiträge ausgeschieden. Sie erfüll-

ten die Anforderungen an die ortsbauliche Setzung und die Eingliederung, der Vernetzung 

mit der Umgebung sowie die erwarteten Freiraumqualitäten nicht ausreichend und wiesen 

funktionale Mängel auf. 

04 «Klaus» 

08 «Millefeuille» 

10 «Drei Geometrien» 

11 «Zwei Höfe, 1 Plätzchen» 

12 «Grünhart» 

15 «DIE DREI MUSKETIERE» 

 

Die folgenden 11 Projekte wurden aufgrund ihrer städtebaulichen und funktionalen Quali-

täten als Projekte der engeren Wahl bestimmt: 

01 «Nexus» 

02 «SOMOS» 

03 «la famiglia» 

05 «TWISTER» 

06 «Sister Act» 

07 «Mattlihof» 

09 «Pirol» 

13 «Laurel und Hardy» 

14 «Dschungel» 

16 «Archipel» 

17 «An der Depotgasse» 

 

Der abschliessende Kontrollrundgang nach der ersten Tagung hatte keine Änderungen 

hervorgebracht und die Projekte der engeren Wahl bestätigt. Die Jurierung wurde unter-

brochen. 

Die Personen des Fachpreisgerichts wurden mit dem Verfassen der schriftlichen Projekt-

beschreibungen beauftragt. 

Ergänzend wurde für den 2. Jurytag eine vergleichende Kostenprüfung der 11 Projekte 

der engeren Wahl sowie für das Projekt Nr. 15 «Die drei Musketiere» in Auftrag gegeben. 

Im Rahmen einer zweiten Vorprüfung waren für die Projekte der engeren Wahl Anforde-

rungen der Projektaufgabe vertieft zu prüfen. 
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5.5 ZWEITER BEURTEILUNGSTAG 

Am Montag, 5. Dezember 2022, fand in Stansstad der zweite Beurteilungstag statt. 

Monika Jauch-Stolz als Vorsitzende des Preisgerichts und Daniel Stalder als Verfahrens-

leiter führten durch den Tag. 

Das Preisgericht war vollzählig anwesend und damit beschlussfähig. 

Das Preisgericht nahm Kenntnis von der zweiten Vorprüfung und der Kostengegenüber-

stellung. In einem Kontrollrundgang bestätigt das Preisgericht danach die 11 Projekte der 

engeren Wahl, es wurden keine Rückkommensanträge gestellt. 

Die 11 Projekte der engeren Wahl für den zweiten Beurteilungsrundgang waren: 

01 «Nexus» 

02 «SOMOS» 

03 «la famiglia» 

05 «TWISTER» 

06 «Sister Act» 

07 «Mattlihof» 

09 «Pirol» 

13 «Laurel und Hardy» 

14 «Dschungel» 

16 «Archipel» 

17 «An der Depotgasse» 

 

Im zweiten Beurteilungsrundgang wurde neben den ortsbaulichen Qualitäten vertieft auf 

die funktionalen und architektonischen Belange, auf Aspekte der Nachhaltigkeit und Wirt-

schaftlichkeit sowie auf Potentiale in der weiteren Entwicklung der Projekte eingegangen.  

Folgende Projekte erfüllten die erwähnten Kriterien nicht in ausreichendem Mass und wur-

den ausgeschieden: 

01 «Nexus» 

02 «SOMOS» 

05 «TWISTER» 

06 «Sister Act» 

14 «Dschungel» 

17 «An der Depotgasse» 
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Im Anschluss wurden folgende fünf Projekte für eine Rangierung und Preiszuteilung aus-

gewählt. 

03 «la famiglia» 

07 «Mattlihof» 

09 «Pirol» 

13 «Laurel und Hardy» 

16 «Archipel» 

 

5.6 RANGIERUNG UND PREISZUTEILUNG 

Das Preisgericht bestimmte nach eingehender Diskussion und einem abschliessenden 

Kontrollrundgang das Projekt Nr. 13 «Laurel und Hardy» mit 5:2 Stimmen im 1. Rang und 

1. Preis. Das Preisgericht nahm insgesamt folgende Rangierung und Preiszuteilung vor: 

1. Rang / 1. Preis Nr. 13 «Laurel und Hardy» (26'000 Franken) 

2. Rang / 2. Preis Nr. 16 «Archipel» (23'000 Franken) 

3. Rang / 3. Preis Nr. 3 «la famiglia» (15'000 Franken) 

4. Rang / 4. Preis Nr. 9 «Pirol» (9'000 Franken) 

5. Rang / 5. Preis Nr. 7 «Mattlihof» (7'000 Franken) 

 

5.7 EMPFEHLUNGEN ZUR WEITERBEARBEITUNG 

Das Preisgericht stellte fest, dass das prämierte und zur Weiterbearbeitung empfohlene 

Projekt Nr. 13 «Laurel und Hardy» ein grosses Potential aufweist, aber in verschiedenen 

Punkten noch überarbeitet werden muss. Die Überarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit 

mit der zukünftigen Auftraggeberin (Baurechtsnehmerin) und der Gemeinde Stansstad. 

Die Gemeinde kann Fachpersonen des Preisgerichts zur Sicherung der Qualitäten des 

Entwurfs einsetzen. An einer Kickoff-Sitzung werden die Punkte zur Weiterbearbeitung 

erläutert. Insgesamt ist das Projekt in folgenden wesentlichen Punkten zu überarbeiten: 

1. Die Positionierung des Wohnhauses soll präzisiert werden. 

2. Die Gestaltung des «Grünzugs» zwischen der Bahnhofstrasse und dem Wohnhaus 

ist zu präzisieren und zu stärken. 

3. Die beiden bestehenden grosskronigen Bäume zum Zwetschgenweg hin sollen er-

halten bleiben oder sie sind zu ersetzen. 

4. Die beiden vorgeschlagenen Bäume an der Dorfstrasse vor dem Gemeindehaus sind 

zwingend zu pflanzen. 
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5. Die materielle und typologische Differenzierung des Gemeindehauses vom Wohn-

haus wird begrüsst. Die Giebelständigkeit des Gemeindehauses zur Dorfstrasse und 

die mineralisch anmutende Erscheinung dienen diesem Zweck. Es ist zu prüfen, ob 

dieses Volumen bezüglich seiner Höhe noch etwas Potential nach oben hat. 

6. Eine Verschiebung der Zufahrt zur Einstellhalle in das Kopfgebäude zur Dorfstrasse 

oder auf die Nordseite desselben Baus ist zu prüfen. Entsprechend sind die Fuss-

wegverbindungen zwischen «Grünzug» und Dorfstrasse zu überarbeiten. 

7. Die Schutzhöhen gegen Hochwasserprozesse sind in der weiteren Projektbearbei-

tung zu optimieren. 

5.8 GESAMTWÜRDIGUNG 

Die Gemeinde Stansstad als Ausloberin und Grundeigentümerin, das Preisgericht, die Ex-

perten und die Verfahrensleitung bedanken sich bei den Teilnehmenden für die einge-

reichten Beiträge und die detaillierte Bearbeitung der Aufgabe. Die 17 eingegangenen 

Projekte zeigen eine Vielfalt an ortsbaulichen und typologischen Lösungsvorschlägen auf. 

Dank der Vielfalt der Vorschläge konnte im intensiven Beurteilungsprozess ein für die 

Grundeigentümerschaften überzeugendes Projekt zur Weiterbearbeitung gewählt wer-

den. 

5.9 VERÖFFENTLICHUNG 

Nach Abschluss des Verfahrens ist eine öffentliche Ausstellung der Arbeiten im Januar 

2023 geplant. 
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6. GENEHMIGUNG 

Vom Preisgericht genehmigt 
Stansstad, 5. Dezember 2022 

 
 

 

 
Monika Jauch-Stolz (Vorsitz)  

Franz Bucher 

Ramel Pfäffli 

Gerold Kunz 

Priska Jenni Jurt (Ersatz) 

Lisbeth Koch 

Norbert Rohrer 

Eva Keiser 

Roger Deflorin (Ersatz) 
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7. COUVERTÖFFNUNG 

Nach der Genehmigung der Beschlüsse durch das Preisgericht ergab die Öffnung der 

verschlossenen, anonymisierten Verfassercouverts folgende Verfasserteams: 

 

Rangierte Projekte 

1. Rang / 1. Preis Nr. 13 «Laurel und Hardy» (26'000 Franken) 

vizo Architekten AG, Bern 

(ehemals: ARGE Simon Zemp Architekt Msc ETH und Rothen.id Architekten AG) 

Weber Brönnimann Landschaftsarchitekten, Bern 

 

2. Rang / 2. Preis Nr. 16 «Archipel» (23'000 Franken) 

Vukoja Goldinger Architekten GmbH, Zürich 

Hofmann & Müller Landschaftsarchitektur, Zürich 

 

3. Rang / 3. Preis Nr. 3 «la famiglia» (15'000 Franken) 

Brandenberger Kloter Architekten BSA SIA, Basel 

Meta Landschafttsarchitektur MLA BSLA, Basel 

 

4. Rang / 4. Preis Nr. 9 «Pirol» (9'000 Franken) 

Studio Birk AG, Hirschengraben 52, 6003 Luzern 

Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich 

 

5. Rang / 5. Preis Nr. 7 «Mattlihof» (7'000 Franken) 

Haerle Hubacher Architekten BSA GmbH, Zürich 

Bernhard Zingler Landscape Projects, Zürich 
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2. Rundgang 

 

Nr. 1 «nexus» 

wu werkunion ag, Sarnen 

Idea Verde AG, Atelier für Garten- und Landschaftsarchitektur, Sursee 

 

Nr. 1 «SOMOS» 

blu architekten ag, Luzern 

Inma San Ginés, blu architekten, Luzern 

 

Nr. 5 «TWISTER» 

Mozzatti Schlumpf Architekten AG, Baar 

Iten Landschaftsarchitekten GmbH, Unterägeri 

 

Nr. 6 «Sister Act» 

plus architekten ag, Stans 

Hager Partner AG, Zürich 

 

Nr. 14 «Dschungel» 

Elizaveta Radi, Zürich 

 

Nr. 17 «An der Depotgasse» 

KUF ARCHITEKTEN GMBH, Zürich 

SIMA | BREER GmbH, Winterthur 
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1. Rundgang 

 

Nr. 4 «Klaus» 

Khim Gmbh, Luzern 

 

Nr. 8 «Millefeuille» 

Wettstein Architekten AG, Stansstad 

Schneider Schmid Landschaftsarchitektur, Olten 

 

Nr. 10 «Drei Geometrien» 

Architecture.szopp, Luzern 

Fässler Freiraumplanung AG, Kreuzlingen 

 

Nr. 11 «2 Höfe 1 Plätzchen» 

studio berardi miglio arch. AAM ETH SIA, Zürich 

USUS Landschaftsarchitektur AG, Zürich 

 

Nr. 12 «Grünhart» 

Quartier Vier Architektur AG, Stans 

Landformen AG, Kriens 

 

Nr. 15 «DIE DREI MUSKETIERE» 

Simić Schaudt Architekten AG, Altdorf 

ryffel + ryffel ag Landschaftsarchitekten BSLA SIA, Uster 
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8. PROJEKTDOKUMENTATION 
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1. Rang / 1. Preis (26'000 Franken) 

Projekt Nr. 13 «Laurel und Hardy» 

 

vizo Architekten AG, Bern 

(ehemals: ARGE Simon Zemp Architekt Msc ETH und Rothen.id Architekten AG) 

Schläflistrasse 2 

3013 Bern 

Loris Viola, Samuel Rothen, Simon Zemp 

 

Weber + Brönnimann Landschaftsarchitekten AG 

Morillonstrasse 87 

3007 Bern 

Pascal Weber 

 

Das Projekt baut auf einer sorgfältigen Analyse des Kontextes auf. Der Eingriff konzentriert 

sich auf zwei Baukörper, die sich in Volumen, Materialisierung und ortsbaulicher Zugehö-

rigkeit unterscheiden. Das einfache und klare ortsbauliche Konzept sieht an der Strasse 

ein verputztes, giebelständiges Satteldachgebäude mit Räumen für die Gemeindeverwal-

tung vor. Die diesbezügliche Volumetrie knüpft typologisch an den Bauten im Zentrum an 

mit dem Ziel, die Bebauung entlang der Dorfstrasse zu vervollständigen. In der Parzellen-

mitte kommt ein mehrfach geknickter, flachgedeckter und mit Holz verkleideter Gebäude-

körper mit den geforderten Wohnungen zu stehen. Seine Volumetrie bezieht sich auf die 

im Zentrum zahlreich vorhandenen grösseren Baukörper, mit denen der Neubau in einen 

Dialog tritt. Beide Gebäude tragen ihren Teil zur positiven Zentrumsentwicklung bei. 

Das Volumen des künftigen Gemeindehauses erscheint noch zu gering. Als Auftakt zum 

historischen Dorfkern muss das Gebäude eine stärkere Präsenz markieren. Zu prüfen ist, 
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ob der Kniestock angehoben und die Dachschräge flacher ausgestaltet werden kann. Eine 

Volumenoptimierung verbessert auch die Wirtschaftlichkeit, die im Vergleich zum Wohn-

bau geringer ist. Die Grundrissorganisation mit dem zentralen Treppenhaus und der 

grosszügigen Vorzone ist der Nutzung als Gemeindehaus angemessen und eine der Qua-

litäten des Entwurfs. Die daraus sich ergebende Raumorganisation lässt eine ruhige Fas-

sadengestaltung zu, was der wichtigen Lage im Ortsbild gerecht wird. 

Die Typologie des Wohnbaus lässt unterschiedliche Wohnungsgrössen zu. Die Gliederung 

der Grundrisse in eine Nebenraumschicht um den Treppenhauskern und eine Zimmer-

schicht entlang der Fassaden führt zu hochwertigen Wohnungen und zu einer Flexibilität 

in der weiteren Planung. Die Loggien an den Gebäudeecken tragen zu einer guten Glie-

derung des Gebäudekörpers und zu einer guten Belichtung der Wohnräume bei. Ihre Lage 

führt zu vorteilhaften Sichtbeziehungen in die Umgebung. Das Treppenhaus erscheint als 

zu knapp bemessen und muss in der Überarbeitung überprüft werden. Die Gliederung in 

ein Sockel- und drei Obergeschosse lässt Gewerbe- und Wohnnutzungen zu. Die auf 

Seite des Schulhauses angeordnete Tiefgarageneinfahrt ist in ihrer Lage störend. Es ist zu 

prüfen, ob sich die Einfahrt beim künftigen Gemeindehaus auf die Gebäudenordseite und 

die Wegführung auf die Gebäudesüdseite verlegen oder die Zufahrt direkt über das ei-

gentliche Kopfgebäude bzw. das Gemeindehaus lösen lässt. Dadurch liesse sich auch die 

Freizeitanlage besser ins Wegnetz einbinden. Die Einstellhalle ist hinsichtlich der Wirt-

schaftlichkeit zu optimieren. 

Als Teil des städtebaulichen Konzeptes sind die entwickelten Freiraumelemente sehr über-

zeugend gedacht und zeugen von einem guten, zukunftsgerichteten Verständnis für den 

Ort. Grünzug, Quartierplatz und Erschliessungsraum verweben sich zu einer Einheit und 

vernetzen sich gelungen mit den vorhandenen Freiraumstrukturen von Stansstad. 

Die vorgeschlagene zweiseitige Erschliessung für das Wohnhaus in zweiter Reihe unter-

stützt die Orientierung und Durchlässigkeit im Dorfkern und schafft mit der Wegaufweitung 

siedlungsintern einen Ankunfts- und Begegnungsort für die Bewohner. Der Quartierplatz 

vermittelt räumlich und funktionell zwischen Wohn- und Gemeindehaus. Dank seiner nut-

zungsneutralen und zurückhaltenden Gestaltung schafft er als Möglichkeitsraum einen 

grossen sozialen Mehrwert im dicht bebauten Dorfkern von Stansstad. Die vorgeschla-

gene Baumpflanzung an der Dorfstrasse wird als Gegenüber zum bestehenden raumbil-

denden Baumbestand auf der westlichen Strassenseite sehr begrüsst. Die beiden neuen 

Bäume unterstützen die Torsituation zur Kernzone. Konzeptionell richtig gedacht vermag 

die Vision des Grünzuges in der Ausgestaltung noch nicht zu überzeugen. In der weiteren 

Bearbeitung soll die Aufenthaltsqualität an der Bahnhofstrasse, der grüne Filter zu den 

südlichen Wohnungen sowie der Anteil an nicht versiegelten Flächen verbessert werden. 

Das Projekt Laurel und Hardy überzeugt durch das klare ortsbauliche Prinzip, das vorhan-

dene Strukturen und Typologien weiterentwickelt und diese auf selbstverständliche Art in 

das bestehende Ortsbild einfügt. Die gewählten Formen und Materialien tragen zu einer 

stimmigen und gültigen Lösung bei, die den Ort positiv zu entwickeln vermag. 

  
























































































